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Sehr geehrte Mandantinnen und Mandanten,

in der Beratungspraxis rückt die Schenkungsteuergestaltung immer

mehr in den Fokus. Eine sehr probate Gestaltung ist die

Kettenschenkung.

Wird ein Gegenstand in der Weise verschenkt, dass der erste

Empfänger ihn unmittelbar darauf an einen Dritten weiterreicht, ist

im Verhältnis Zuwendender/1. Empfänger zu prüfen, ob bereits

zivilrechtlich eine Schenkung unmittelbar an den Dritten vorliegt.

Sinnhaft ist ein solches Vorgehen aus steuerlicher Sicht immer dann,

wenn der Freibetrag der Mittelsperson genutzt werden kann. Möchte

z.B. ein Großvater seine Enkelin beschenken, greift der persönliche

Freibetrag von 200.000 Euro. Beschenkt er jedoch zuerst sein

eigenes Kind und dieses schenkt wiederum an das eigene Kind

(Enkelin) weiter, steht für beide Schenkungen jeweils ein Freibetrag

von 400.000 Euro zur Verfügung. Bei der Enkelin kann also doppelt

so viel steuerfrei ankommen.

Zu prüfen ist jedoch, ob dem ersten Empfänger eine

Dispositionsbefugnis über den Gegenstand verbleibt. Fehlt es

nämlich daran und der erste Empfänger kann nicht frei entscheiden,

liegt steuerrechtlich eine Schenkung unmittelbar an den Dritten vor

und es kann auch nur der geringere Freibetrag genutzt werden.

Mit Beschluss vom 28.7.2022 (Az: II B 37/21) hat der BFH jedoch

klargestellt, dass dies nur eintritt, wenn die Mittelsperson nicht frei

entscheiden kann. Besteht hingegen eine eigene

Dispositionsbefugnis, können auch alle Freibeträge genutzt werden.

Wer daher die Spielregeln beachtet, kann auch eine entsprechende

Steuerersparnis einfahren.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine informative Lektüre

Großmann & Zacher Steuerberatungskanzlei

Preußerstraße 18 , 06217 Merseburg

Telefon: +49 3461-54190 | Telefax: +49 346-1541915

www.grossmann-zacher.de

bernadett.grossmann@grossmann-zacher.de
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Termine: Steuern und Sozialversicherung

10.01.

■
Umsatzsteuer

■
Lohnsteuer

■
Kirchensteuer zur Lohnsteuer

Die dreitägige Zahlungsschonfrist endet am 13.01. für den Eingang der

Zahlung.

Zahlungen per Scheck gelten erst drei Tage nach Eingang des Schecks

bei der Finanzbehörde (Gewerbesteuer und Grundsteuer: bei der

Gemeinde- oder Stadtkasse) als rechtzeitig geleistet. Um

Säumniszuschläge zu vermeiden, muss der Scheck spätestens drei

Tage vor dem Fälligkeitstag vorliegen.

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge Januar 2023

Die Beiträge sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld

spätestens am drittletzten Bankenarbeitstag eines Monats fällig. Für

Januar ergibt sich demnach als Fälligkeitstermin der 27.01.2023.

Jahressteuergesetz 2022: Steuerliche Änderungen im

Überblick

Steuerentlastung bei Homeoffice und Rentenbeiträgen, Anhebung

von Pausch- und Freibeträgen – mit dem Jahressteuergesetz 2022

bringt die Bundesregierung steuerliche Verbesserungen auf den Weg.

Bundestag und Bundesrat haben den Regelungen nun zugestimmt,

wie die Bundesregierung meldet.

Mit der Fortführung und Verbesserung der Homeoffice-Pauschale

können Steuerpflichtige laut Bundesregierung dauerhaft für jeden

Kalendertag, an dem sie ausschließlich zuhause arbeiten, einen Betrag

von sechs Euro geltend machen – ab 2023 maximal 1.260 statt bisher

600 Euro. Damit seien künftig 210 Homeoffice-Tage begünstigt.

Bisher seien es 120 Tage mit jeweils fünf Euro gewesen. Die Regelung

gelte auch, wenn kein häusliches Arbeitszimmer zur Verfügung steht.

Bereits ab 2023 statt ab 2025 würden Rentenbeiträge steuerlich voll

berücksichtigt. Dies, so die Regierung, der erste Schritt, um die so

genannte Doppelbesteuerung von Renten zu vermeiden.

Der zweite Schritt – die zeitliche Streckung bei der Besteuerung der

Renten – sei in Arbeit. Diese Regelung werde etwas später

umgesetzt, jedoch ebenfalls ab 2023 gelten.

Weiter werde der Arbeitnehmerpauschbetrag nochmals um 30 Euro

ab 2023 angehoben. Beschäftigte könnten so ihre Werbungskosten

bei der Einkommensteuererklärung pauschal in Höhe von 1.230 Euro

geltend machen. Erhöht werde auch der Sparer-Pauschbetrag von

801 auf 1.000 Euro pro Jahr und des Ausbildungsfreibetrags von 924

auf 1.200 Euro ab 2023. Der steuerliche Entlastungsbetrag für

Alleinerziehende werde um 252 Euro auf 4.260 Euro erhöht.

Im Wohnungsneubau gebe es verbesserte

Abschreibungsmöglichkeiten. Dazu werde der AfA-Satz für

Fertigstellungen ab 01.07.2023 von zwei auf drei Prozent erhöht.

Außerdem werde die Möglichkeit zur Sonderabschreibung im

Mietwohnungsneubau reaktiviert und an besonderen

Effizienzkriterien ausgerichtet.

Auch komme ein verbesserter steuerlicher Rahmen bei der

Anschaffung privater Photovoltaik-Kleinanlagen. Das betreffe die

Freistellung von der Einkommen- und von Mehrwertsteuer, so die

Bundesregierung.

Weiter werde eine Rechtsgrundlage für direkte Zahlungen

öffentlicher Leistungen wie das Klimageld geschaffen. Das Design

des Klimagelds sei nicht im Jahressteuergesetz geregelt.

Eine EU-Verordnung zur Einführung eines Energiekrisenbeitrags

werde mit dem Jahressteuergesetz umgesetzt. Dadurch könnten in

den Jahren 2022 und 2023 entstandene Übergewinne von

Unternehmen der Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriewirtschaft

besteuert werden.

Weiter enthalten seien Regelungen zur Besteuerung der

Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden.

Bundesregierung, PM vom 16.12.2022

Gesetzverkündung: Erfolgt künftig elektronisch

Gesetze und Rechtsverordnungen sollen künftig nicht mehr über das

gedruckte Bundesgesetzblatt erscheinen, sondern ab dem

01.01.2023 rein elektronisch im Internet ausgegeben werden. Einen

entsprechenden Gesetzentwurf hat der Bundesrat gebilligt, wie die

Bundesregierung mitteilt.

Das elektronisch ausgegebene Bundesgesetzblatt solle ab 2023 die

einzige verbindliche amtliche Fassung sein und die gedruckte

Fassung ersetzen.
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Außer auf Bundesebene erfolge die amtliche elektronische

Verkündung in zahlreichen europäischen Staaten, in mehreren

deutschen Bundesländern sowie auf EU-Ebene bereits ausschließlich

auf elektronischem Weg, erläutert die Bundesregierung.

Die Digitalisierung beschleunige den Ausgabeprozess wesentlich und

erleichtere den Zugang zu den amtlichen Inhalten deutlich. Das

elektronische Bundesgesetzblatt erhöhe zudem die

Anwenderfreundlichkeit. Darüber hinaus ziele der Gesetzentwurf auf

eine Vereinheitlichung, indem künftig alle Bundesgesetze und alle

Rechtsverordnungen zentral im Bundesgesetzblatt verkündet werden

sollen.

Ist das Bundesgesetzblatt das ausschließliche Verkündungsorgan des

Bundes, habe dies auch den Vorteil, dass alle verkündeten Inhalte an

einer Stelle auffindbar sind. Letztlich diene der Gesetzentwurf auch

dem sparsamen Umgang mit Ressourcen und entspricht damit auch

dem Nachhaltigkeitsgedanken. Denn durch den künftigen Verzicht

auf papiergebundene Ausgaben des Bundesgesetzblattes könnten

Ressourcen nachhaltig geschont werden.

Mit dem Gesetz werden laut Regierung die rechtlichen

Voraussetzungen für die Verkündung von Bundesgesetzen und

Verordnungen auf einer Verkündungsplattform des Bundes

geschaffen. Die Bekanntgabe von Bundesgesetzen und

Rechtsverordnungen erfolge dann ausschließlich auf einer

Verkündungsplattform, indem ein pdf-Dokument eingestellt wird, das

vom Nutzer heruntergeladen werden kann. Die Plattform werde

rechtzeitig zum Januar 2023 bekanntgegeben.

Bundesregierung, PM vom 16.12.2022

Solidaritätszuschlag ab 2020: BFH verhandelt am 17.

Januar

Am 17.01.2022 wird der Bundesfinanzhof (BFH) in München im

Revisionsverfahren IX R 15/20 mündlich zur Verfassungsmäßigkeit

des Solidaritätszuschlags ab dem Jahr 2020 verhandeln. Das Gericht

will seine Entscheidung voraussichtlich in einem gesonderten Termin

Ende Januar 2023 verkünden.

Im zugrunde liegenden Fall sind die Kläger zusammen zur

Einkommensteuer veranlagte Eheleute. Das beklagte Finanzamt

setzte die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab 2020 in

Höhe von vierteljährlich 453 Euro, später 340 Euro, fest. Die Kläger

beantragten (erfolglos) die Herabsetzung der Vorauszahlungen auf

null Euro. Zur Begründung beriefen sie sich auf das Auslaufen der

Aufbauhilfen für die neuen Bundesländer im Jahr 2019.

Da der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe nur zur Abdeckung

von Bedarfsspitzen erhoben werden dürfe, verbiete dieser

Ausnahmecharakter eine immerwährende Erhebung. Den gegen die

Ablehnung gerichteten Einspruch wies das Finanzamt unter Hinweis

auf seine Bindung an die Steuergesetze zurück.

Das Finanzgericht hat der dagegen gerichteten Klage nur teilweise

stattgegeben. Es hat den Vorauszahlungsbescheid dahingehend

geändert, dass die Vorauszahlungen auf den Solidaritätszuschlag ab

01.01.2021 –in Übereinstimmung mit den ab diesem Zeitpunkt

geltenden gesetzlichen Bestimmungen– auf vierteljährlich 19 Euro

herabgesetzt werden. Im Übrigen hat es die Klage unter Hinweis auf

seine fehlende Überzeugung von der Verfassungswidrigkeit des

Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995 für Veranlagungszeiträume ab

2020 abgewiesen.

Das Finanzamt hat zwischenzeitlich die Vorauszahlungen auf den

Solidaritätszuschlag ab 01.01.2021 an das Finanzgerichtsurteil

angepasst. Zudem hat es den Jahresbescheid für 2020 erlassen und

den Solidaritätszuschlag auf 2.078,56 Euro festgesetzt.

Der BFH wird sich eigenen Angaben zufolge nun mit der

Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlagsgesetzes 1995

auseinanderzusetzen haben. Der Solidaritätszuschlag sei eine

Ergänzungsabgabe im Sinne des Artikels 106 Absatz 1 Nr. 6 des

Grundgesetzes (GG), so der BFH. Die Kläger seien der Ansicht, dass

der –unbefristet erhobene – Zuschlag mit dem Auslaufen des so

genannten Solidarpakts II am 31.12.2019 sowie der Neuregelung des

Länderfinanzausgleichs seine Rechtfertigung verloren habe. Daher

verstoße die Erhebung des (verfassungsgemäß) eingeführten

Solidaritätszuschlags nunmehr gegen das GG.

Darüber hinaus hielten die Kläger die ab 2021 erfolgende

Rückführung des Solidaritätszuschlags für verfassungswidrig,

erläutert der BFH weiter. In dem Umstand, dass seit dem

Veranlagungszeitraum 2021 nur noch rund zehn Prozent der

Steuerpflichtigen den Solidaritätszuschlag zahlen müssen, sähen sie

vor allem einen Verstoß gegen den allgemeinen Gleichheitssatz

(Artikel 3 Absatz 1 GG).

Der BFH werde sich damit auseinanderzusetzen haben, ob er – wie

von den Klägern angeregt – eine Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts einholt. Hierfür müsste er das

Solidaritätszuschlagsgesetz 1995 für verfassungswidrig halten. Das

Bundesfinanzministerium ist dem Rechtsstreit nach BFH-Angaben

beigetreten.

Bundesfinanzhof, PM vom 24.11.2022
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Unternehmer

Offenlegungsfrist für Jahresabschlüsse 2021 wird

verlängert

Das Bundesamt für Justiz hat in Abstimmung mit dem

Bundesjustizministerium die Verlängerung der Offenlegungsfrist für

die Jahresabschlüsse 2021 bekanntgegeben. Dies meldet der Deutsche

Steuerberaterverband e.V. (DStV), der vor dem Hintergrund der

angespannten Lage in vielen Unternehmen und Kanzleien einen

entsprechenden Aufschub verlangt hatte.

So werde das Bundesamt für Justiz gegen Unternehmen, deren

gesetzliche Frist zur Offenlegung von Rechnungslegungsunterlagen

für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 31.12.2021 am

31.12.2022 endet, vor dem 11.04.2023 kein Ordnungsgeldverfahren

nach § 335 des Handelsgesetzbuchs einleiten. Damit sollen

angesichts der anhaltenden Nachwirkungen der Ausnahmesituation

der COVID-19-Pandemie die Belange der Beteiligten angemessen

berücksichtigt werden, habe das Bundesamt mitgeteilt.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 30.11.2022

Richtsatzsammlung: Zur Anwendung in

Krisensituationen

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat ein Schreiben veröffentlicht,

dass die Anwendung der amtlichen Richtsatzsammlung (zuletzt für

das Jahr 2020 veröffentlicht, BStBl I 2022 Seite 4, IV A 8 – S

1544/19/10001 :003) in Krisenzeiten behandelt.

Das Ministerium stellt in diesem Zusammenhang zunächst klar, dass

die Richtsatzsammlung ein Hilfsmittel für die Finanzverwaltung ist,

um Umsätze und Gewinne der Gewerbetreibenden zu verproben und

gegebenenfalls bei Fehlen anderer Unterlagen zu schätzen (§ 162

Abgabenordnung). Dabei sei zu bedenken, dass die in der

Richtsatzsammlung genannten Rohgewinnsätze,

Rohgewinnaufschlagsätze sowie Halb- und Reingewinne dazu dienen,

individuelle Sachverhalte verallgemeinernd abbilden zu können.

Unabdingbar sei daher, bei der Anwendung der Richtsätze stets auf

die individuellen Verhältnisse der einzelnen zu prüfenden Betriebe

einzugehen und diese zu berücksichtigen.

In wirtschaftlichen Krisenzeiten (zum Beispiel aufgrund einer

Pandemie oder eines Krieges), die sowohl negative als auch positive

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von vielen

oder einzelnen Betrieben haben können, ist es dem BMF-Schreiben

zufolge unabdingbar, diesen Grundsatz der individuellen Betrachtung

der Steuerpflichtigen in besonderem Maße zu beachten. Eine

Abbildung aller denkbaren Auswirkungen sei naturgemäß bei einer

pauschalierten Betrachtungsweise nicht darstellbar. Somit sei im

jeweiligen Einzelfall zu prüfen, ob und in welchem Umfang bei der

Anwendung der Richtsätze Anpassungen vorzunehmen sind.

Zur Unterstützung diene hierbei unter anderem bereits die

Darstellung von Bandbreiten im Rahmen der Richtsatzsammlung.

Vor diesem Hintergrund gelte es aufgrund der wirtschaftlichen

Auswirkungen der aktuellen politischen und gesellschaftlichen

Entwicklung (zum Beispiel Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine),

wie bisher auf einen sensiblen Umgang mit der Richtsatzsammlung

gegenüber den Steuerpflichtigen zu achten.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 28.11.2022, IV A 8 - S

1544/19/10001 :006

Corona-Neustarthilfen: Frist für Endabrechnung bis

31.03.2023 verlängert

Nach Auskunft des Bundesministeriums für Wirtschaft und

Klimaschutz (BMWK) wird die Frist zur Endabrechnung der

Corona-Neustarthilfen für die prüfenden Dritten bis zum 31.03.2023

verlängert. Dies meldet der Deutsche Steuerberaterverband e.V.

(DStV), der sich gemeinsam mit der Bundessteuerberaterkammer

zuvor für eine entsprechende Verlängerung ausgesprochen hatte.

Mit der Verlängerung sollen die Berufsangehörigen, die seinerzeit für

ihre Mandanten die Antragstellung übernommen haben, die

notwendige Planungssicherheit erhalten, um die Endabrechnungen

angesichts der weiterhin hohen Arbeitsbelastung in den Kanzleien im

Interesse der Betroffenen ordnungsgemäß abschließen zu können.

Ursprünglich sollten die Endabrechnungen laut DStV bis zum

31.12.2022 erfolgen.

Die Corona-Neustarthilfen (Neustarthilfe, Neustarthilfe Plus und

Neustarthilfe 2022) seien auf Basis des Referenzumsatzes 2019

ausgezahlt worden, um Soloselbstständigen eine schnelle

Umstellung auf die pandemiebedingte Situation zu ermöglichen. In

der Endabrechnung seien nun die tatsächlich erzielten Einkünfte im

Förderzeitraum dem Referenzumsatz 2019 gegenüberzustellen.
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Die Informationen zur Endabrechnung der Neustarthilfen sollen nach

Auskunft des BMWK unter dem Portal

"www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de" in Kürze entsprechend

aktualisiert werden. Dort befinde sich auch der Zugangslink zur

Endabrechnung.

Deutscher Steuerberaterverband e.V., PM vom 12.12.2022

Vorsteuerberichtigung bei Saldierung der Vorsteuer:

BMF nimmt zu BFH-Urteil Stellung

In einem aktuellen Schreiben beschäftigt sich das

Bundesfinanzministerium (BMF) mit der Vorsteuerberichtigung nach

§ 15a Umsatzsteuergesetz (UStG) bei Saldierung der Vorsteuer und

geht dabei auch auf ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes (BFH)

ein.

Dieser hat am 01.02.2022 (V R 33/18) entschieden, dass die

Vorsteuerberichtigung nach § 15a Absatz 1 UStG einen

ursprünglichen Vorsteuerabzug voraussetze (Leitsatz 1). Ein solcher

könne sich in den Fällen des § 13b UStG alter Fassung (a.F.) aus der

Saldierung der Umsatzsteuer nach § 13b Absatz 2 Satz 1 UStG a.F. mit

dem Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 UStG ergeben

(Leitsatz 2).

Hierzu ist das BMF der Ansicht, dass diese Grundsätze neben den vom

BFH entschiedenen Fällen eines Übergangs der Steuerschuldnerschaft

nach § 13b UStG und einem korrespondierenden Vorsteuerabzug

nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 UStG auch für andere Fälle einer

denkbaren Vorsteuersaldierung gelten, zum Beispiel einem

innergemeinschaftlichen Erwerb nach § 1a UStG mit einem

korrespondierenden Vorsteuerabzug nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3

UStG. Weiterhin betreffe die Entscheidung alle

Vorsteuerberichtigungen nach § 15a UStG und nicht nur – wie vom

BFH entschieden – die nach Absatz 1.

Das BMF-Schreiben beinhaltet eine entsprechende Änderung im

Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 01.10.2010 (BStBl I S.

846) in Abschnitt 15a.1 Absatz 4. Die Grundsätze des Schreibens, das

auf den Seiten des BMF (www.bundesfinanzministerium.de) als

pdf-Datei veröffentlicht ist, gelten für alle offenen Fällen.

Bundesfinanzministerium, Schreiben vom 22.11.2022, III C 2 - S

7316/19/10003 :002

Geringfügiges Ehegattenarbeitsverhältnis:

Arbeitszeitnachweis zwingend erforderlich?

Der Bundesfinanzhof hat sich mit den Anforderungen an die

steuerliche Anerkennung eines geringfügigen

Ehegattenarbeitsverhältnisses auseinandergesetzt. Er betont, dass es

der Fremdüblichkeit nicht entgegenstehe, wenn der Arbeitgeber

selbst Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit (hier:

Obergerichtsvollzieher) beziehe. Dies teilt der Steuerberaterverband

Niedersachsen Sachsen-Anhalt mit.

Für die Anerkennung eines Arbeitsverhältnisses zwischen nahen

Angehörigen – insbesondere für die Anerkennung von

(geringfügigen) Beschäftigungsverhältnissen, die einfache

Büroarbeiten zum Gegenstand haben – müsse auf den

Stundenzetteln auch grundsätzlich nicht vermerkt werden, welche

Arbeitsleistungen der Arbeitnehmer während der Arbeitszeiten

konkret geleistet hat.

Sofern für ein Finanzgericht Zweifel bestünden, ob der Angehörige

die in den Stundenzetteln ausgewiesenen Arbeitsstunden tatsächlich

geleistet hat, stelle es eine unzulässige vorweggenommene

Beweiswürdigung dar, wenn diesbezüglich angebotenen

Zeugenbeweisen im Vorhinein jegliche Geeignetheit zum Beweis der

behaupteten Tatsachen abgesprochen werden.

Es sei aber bedeutsam, die Arbeitszeiten aufzuzeichnen und zu

dokumentieren. Ob die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur

Einführung einer (elektronischen) Zeiterfassung auch zur Folge habe,

dass für die tatsächliche Durchführung auch ein Arbeitszeitnachweis

zwingend erforderlich ist, bleibe abzuwarten. Nach Ansicht des

Steuerberaterverbandes dürfte vieles für einen zwingenden

Arbeitszeitnachweis sprechen.

Steuerberaterverband Niedersachsen Sachsen-Anhalt, PM vom

Oktober 2022
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Kapital-

anleger

Wirecard-Aktionäre: Etwaige

Schadenersatzansprüche nicht als

Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO zur

Insolvenztabelle anmeldbar

Kapitalmarkrechtliche Schadenersatzforderungen der Aktionäre von

Wirecard können nicht als Insolvenzforderung im Rang des § 38

Insolvenzordnung (InsO) zur Insolvenztabelle angemeldet werden.

Dies stellt das Landgericht (LG) München I klar. Es hat

dementsprechend die unter anderem gegen den Insolvenzverwalter

der Wirecard AG gerichtete Klage einer

Kapitalverwaltungsgesellschaft auf Feststellung von

Schadenersatzforderungen zur Insolvenztabelle abgewiesen.

Für die von ihr verwalteten Sondervermögen hatte die klagende

Kapitalverwaltungsgesellschaft Aktien der Wirecard AG ge-

beziehungsweise verkauft. Die Klägerin trägt nun vor, die Wirecard AG

habe Kaptialmarktinformationspflichten vorsätzlich verletzt. Ohne

diese Pflichtverletzung und in Kenntnis der wahren Situation hätte die

Klägerin die von ihr auf den Erwerb von Wirecard Aktien gerichteten

Transaktionsgeschäfte sämtlich nicht durchgeführt.

Die Klägerin ist deswegen der Ansicht, ihr stünden gegen die Wirecard

AG Schadenersatzansprüche wegen vorsätzlicher sittenwidriger

Schädigung, § 826 Bürgerliches Gesetzbuch, sowie gestützt auf §§ 97,

98 Wertpapierhandelsgesetz zu. Diese Ansprüche hat die Klägerin

daher zur Insolvenztabelle angemeldet. Der beklagte

Insolvenzverwalter und die weitere Beklagte haben dieser Anmeldung

widersprochen.

Für die Frage, ob hier die von der Klägerin geltend gemachten

Ansprüche zur Tabelle angemeldet werden können, musste das

Gericht vorab klären, ob es sich bei der behaupteten Forderung um

eine Insolvenzforderung im Rang des § 38 InsO handelt. Diese

Rechtsfrage hat das LG verneint. Die Klage sei daher abzuweisen

gewesen, ohne dass darüber entschieden worden sei, ob

entsprechende Schadenersatzansprüche bestehen. Durch die

Klageabweisung hat das LG eigenen Angaben zufolge daher nicht

entschieden, dass keine Schadenersatzansprüche bestehen. Sie habe

lediglich entschieden, dass etwaig bestehende

Schadenersatzansprüche der Klägerin nicht als Insolvenzforderungen

im Rang des § 38 InsO zur Tabelle festgestellt werden können.

Das Gericht stützte sich bei der Entscheidung im Wesentlichen auf

folgende Erwägungen: Die Klägerin mache hier Ansprüche geltend,

die auf ihrer Aktionärsstellung beruhen. Denn ohne ein zumindest

zeitweises Halten der Aktien könne kein Schadenersatzanspruch

entstehen. Ansprüche, die auf einer Aktionärsstellung beruhen,

könnten aber grundsätzlich nicht gemäß § 38 InsO zur Tabelle

angemeldet werden.

Dass die Klägerin behauptet, diese Aktionärsstellung nur aufgrund

einer Täuschung erlangt zu haben, könne hier zu keiner anderen

Beurteilung führen. Die Klägerin könne die von ihr verfolgten

Ansprüche nicht anmelden, weil sie sich mit dem Aktienkauf dafür

entschieden hat, eine Investition in Eigenkapital der Schuldnerin

vorzunehmen. Über diese Investitionsform sei sie aber nicht

getäuscht worden.

Weiterhin stünden einer Einordnung unter § 38 InsO die

Kapitalschutzvorschriften entgegen. Das Schadenersatzverlangen der

Klägerin sei wirtschaftlich auf die Erstattung des haftenden

Eigenkapitals gerichtet. Der vom Bundesgerichtshof in der EM-TV

Rechtsprechung festgelegte Vorrang einer Haftung für

kapitalmarktrechtliche Informationspflichtverletzungen gelte nur für

die werbende Gesellschaf, nicht jedoch für die insolvente

Gesellschaft.

Bei einer Insolvenz ginge eine Einordnung der

Schadenersatzansprüche der Aktionäre als Insolvenzforderung

gemäß § 38 InsO zulasten der anderen Gläubiger der Gesellschaft.

Dies sei mit den maßgeblichen Grundwerten des Insolvenzrechts

nicht vereinbar.

Landgericht München I, Entscheidung vom 23.11.2022, 29 O

7754/21, noch nicht rechtskräftig

Geplante VW-Übernahme: Porsche handelte bei

Information des Kapitalmarktes nicht verwerflich

Die Porsche SE und die Volkswagen AG haben in einem

Kapitalanleger-Musterverfahren, in dem es um Schäden in

Milliardenhöhe geht, obsiegt. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle

entschied, dass Porsche bei der Information des Kapitalmarktes über

die beabsichtigte Übernahme von VW im Jahr 2008 nicht

verwerflich gehandelt hat.
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Die Porsche SE hatte ab 2005 ihre Beteiligung an der VW AG

ausgebaut und versucht, diese zu übernehmen. Nachdem sie am

26.10.2008 ihre Absicht mitgeteilt hatte, diese Beteiligung bei

stimmigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Laufe des Jahres

2009 auf über 75 Prozent zu erhöhen, stieg der Kurs der

VW-Stammaktie zeitweilig auf das fünffache seines vorherigen

Wertes. Anleger, die auf fallende Kurse gesetzt hatten, erlitten

hierdurch – nach ihrem Vortrag – Schäden in Höhe von mehreren

Milliarden Euro.

Ersatz hierfür haben sie zuletzt vor dem Landgericht Hannover

eingeklagt. Dieses hat die Verfahren ausgesetzt und dem OLG Celle

verschiedene Vorfragen zur Entscheidung vorgelegt. Diese

Feststellungsziele das OLG überwiegend zurückgewiesen und damit

den Beklagten – der Porsche SE und der VW AG – Recht gegeben.

Die Kläger stützen ihre Ansprüche zum einen darauf, dass Porsche und

VW den Kapitalmarkt spätestens ab März 2008 genauer über die

Übernahmeabsicht und den Abschluss von Aktienoptionen zur

Absicherung und Finanzierung der beabsichtigten Übernahme hätten

aufklären müssen. Die Voraussetzungen dieser Ansprüche liegen laut

OLG nicht vor. Porsche habe mitgeteilt, seinen Anteil an VW im Laufe

des Jahres 2008 auf über 50 Prozent aufstocken zu wollen. Soweit

Porsche die Absicht dementiert hatte, insgesamt mehr als 75 Prozent

der Aktien erwerben und einen Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag schließen zu wollen, habe das

Unternehmen dies damit erklärt, dass dem die "Realitäten in der

Aktionärsstruktur" entgegenstünden. Tatsächlich hätte ein Erwerb

von 75 Prozent der Aktien aufgrund von Besonderheiten des so

genannten VW-Gesetzes den Abschluss eines Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrages nicht ermöglicht. Auch sei die

Finanzierung eines derart weitgehenden Anteilserwerbs noch nicht

gesichert gewesen. Vor diesem Hintergrund war es nach Ansicht des

OLG zumindest nicht grob unrichtig und nicht verwerflich, dass

Porsche mögliche weitergehenden Ziele nicht veröffentlicht hatte.

Das OLG hat dabei eigenen Angaben zufolge eine Vielzahl weiterer

Gesichtspunkte berücksichtigt: Porsche habe seine Beteiligung an

VW im Einklang mit den gesetzlichen Meldepflichten veröffentlicht.

Die von Porsche abgeschlossenen Aktienoptionen, die weitere

Aktienkäufe absichern und finanzieren sollten, seien nach damaliger

Rechtslage nicht offen zu legen gewesen. Dem Kapitalmarkt sei aber

ohnehin bekannt gewesen, dass Porsche solche Optionen in einem

großen Umfang besaß. Es sei auch bekannt gewesen, dass Porsche

die dargestellte Sonderregelung des VW-Gesetzes politisch

bekämpfte. Hieraus habe unter anderem die Wirtschaftspresse auch

ohne eine ausdrückliche Bestätigung gefolgert, dass Porsche seinen

Anteil an Volkswagen auf deutlich mehr als 50 Prozent ausbauen

wolle.

Die Kläger stützen ihre Ersatzansprüche weiter darauf, dass Porsche

schließlich am 26.10.2008 seine Übernahme- und

Beherrschungsabsicht mitgeteilt hatte. Sie sind der Auffassung, dass

Porsche zu diesem Zeitpunkt keine Möglichkeit mehr gesehen hätte,

diese Absichten umzusetzen. Die Mitteilung habe allein dem Zweck

gedient, den Kurs der Volkswagen-Aktie explodieren zu lassen, weil

ansonsten die Insolvenz gedroht hätte. Auch diese Pressemitteilung

war nach der Entscheidung des OLG nicht unrichtig und nicht

verwerflich. Die in der Mitteilung dargestellten Umstände hätten

zugetroffen. Anhaltspunkte für eine konkret drohende Insolvenz

hätten nicht vorgelegen. Auch sonst habe Porsche nicht annehmen

müssen, dass die beabsichtigte Übernahme nach damaligem Stand

gescheitert gewesen sei. Porsche habe die Mitteilung ausdrücklich

unter den Vorbehalt passender wirtschaftlicher Rahmenbedingungen

gestellt. Tatsächlich habe Porsche den mitgeteilten Übernahmeplan

in der Folgezeit weiterverfolgt und erst nach einem

Vorstandswechsel Mitte 2009 aufgegeben, nachdem sich auch

Aussichten auf eine Änderung des VW-Gesetzes zerschlagen hatten.

VW haftet laut OLG bereits deshalb nicht, weil sein Vorstand keine

Kenntnis von den Übernahmeplänen hatte und sämtliche

Aufsichtsratsmitglieder, die diese Kenntnis aus ihrer Tätigkeit bei

Porsche hatten, zur Verschwiegenheit verpflichtet waren.

Der Musterentscheid kann von den Klägern mit der

Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof angegriffen werden.

Oberlandesgericht Celle, Beschluss vom 30.09.2022, 13 Kap 1/16,

nicht rechtskräftig
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Immobilien-

besitzer

Grundsteuererklärung: Abgabe bis zum 31.01.2023

Im Zuge der Reform der Grundsteuer benötigen die Kommunen in

ganz Deutschland die von der Finanzverwaltung festzusetzenden

Grundsteuermessbeträge, um ihre ab 2025 geltenden Hebesätze für

die neue Grundsteuer festlegen und die Grundsteuerbescheide

versenden zu können.

Bis zum 31.01.2023 haben Immobilieneigentümer Zeit, die

Grundsteuererklärung beim zuständigen Finanzamt abzugeben.

Kohlendioxidabgabe bei Mietwohnungen wird künftig

aufgeteilt

Mieter müssen künftig die CO2-Abgabe für das Heizen mit Öl oder

Erdgas nicht mehr allein tragen: Der Bundesrat billigte am 25.11.2022

einen Bundestagsbeschluss zur Aufteilung der Kosten zwischen

Vermieter- und Mieterseite nach einem Stufenmodell. Das Gesetz

kann nun über die Bundesregierung dem Bundespräsidenten zur

Unterschrift vorgelegt werden – es soll zum 01.01.2023 in Kraft

treten.

Künftig werden die Kostenanteile entsprechend dem

Kohlendioxidausstoß des Gebäudes pro Quadratmeter Wohnfläche

berechnet – sie orientieren sich damit an der energetischen Qualität

des Gebäudes. Je schlechter diese ist, desto höher ist der Anteil der

Vermieterseite. In der untersten Stufe bei besonders emissionsreichen

Gebäuden tragen Vermieter bis zu 95 Prozent der CO2-Abgabe. Das

Gesetz sieht Ausnahmen für besondere Fallgestaltungen vor, zum

Beispiel wenn Denkmalschutzvorgaben eine bessere Dämmung der

Wohnungen verhindern. Bei Nichtwohngebäuden gilt zunächst eine

hälftige Teilung der Kohlendioxidkosten.

Die Kostenermittlung erfolgt im Rahmen der jährlichen

Heizkostenabrechnung. Mieter, die sich selbst mit Brennstoffen

versorgen, können dem Vermieter gegenüber Erstattungsansprüche

geltend machen. Auf Anregung des Bundesrates haben sie dafür zwölf

Monate Zeit. Brennstofflieferanten sind verpflichtet, Mietern

Informationen zum Erstattungsverfahren zukommen zu lassen.

Ziel der Aufteilung nach dem neuen Stufenmodell ist es laut

Gesetzesbegründung, Anreize zu energetischen Sanierungen auf

Vermieterseite und zu energieeffizientem Verhalten auf Mieterseite

zu setzen. Das Gesetz soll zum 01.01.2023 in Kraft treten.

In einer begleitenden Entschließung weist der Bundesrat darauf hin,

dass die Klimaziele des Gebäudesektors 2020 und 2021 verfehlt

wurden. Mieter müssten daher weiterhin hohe Kohlendioxidkosten

anteilig zahlen, während sie den energetischen Standard der

Gebäude kaum beeinflussen könnten. Der Bundesrat fordert daher

eine Überarbeitung der Gebäudepolitik und ambitioniertere,

flankierende Maßnahmen, um soziale Härten zu vermeiden und dem

Klimawandel zu begegnen.

Zudem betont der Bundesrat, dass die vorgesehenen

Investitionsanreize baulicher Umsetzungen bedürften, um die

Einspar- und Klimaschutzeffekte zu realisieren. Er zeigt sich besorgt

über möglichen Fachkräftemangel für diese Maßnahmen und

verweist auf modulare Sanierungslösungen durch sogenanntes

serielles Sanieren.

Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, gemeinsam mit den

Ländern kurzfristig eine Qualifizierungsoffensive zu starten, um dem

Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Denn die Einsparungen im

Gebäudebereich seien nur mit Hilfe von ausgebildetem und

geschultem Fachpersonal zu erreichen.

Bestehende ambitioniertere Länderanforderungen im Bereich der

Gebäudeenergie müssten weiterhin durch Länderöffnungsklauseln

abgesichert werden – sie sollen sicherstellen, dass die Regelungen

des Bundes nicht unterschritten werden können, fordert der

Bundesrat.

Die Entschließung wurde der Bundesregierung zugeleitet. Sie

entscheidet, wann sie sich mit den Forderungen befasst. Feste

Fristen gibt es hierfür nicht.

Bundesrat, PM vom 25.11.2022

Baden-Württemberg: Musterklage gegen

Grundsteuer B

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat in Baden-Württemberg –

zusammen mit drei Immobilienverbänden – eine erste Musterklage

gegen die neue Grundsteuer eingereicht. In Baden-Württemberg

lägen bereits erste Bescheide vor, sodass der BdSt gegen die

ungerechte Bewertung des landeseigenen Modells vorgehen könne,

so der Landesverband Rheinland-Pfalz. Derweil bereite der BdSt

Deutschland seine Musterverfahren gegen das "Bundesmodell" vor,

das in Rheinland-Pfalz umgesetzt wird.
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Gemeinsam mit betroffenen Eigentümern werde eine

Verbände-Allianz aus BdSt und drei Immobilienverbänden mehrere

Musterklagen gegen die neue Landesgrundsteuer in

Baden-Württemberg führen. Die erste Klage gegen einen

Grundsteuerwertbescheid sei bereits bei Gericht eingereicht. Mit

diesem Prozess sollen grundsätzliche Fragestellungen zur

Verfassungsmäßigkeit des neuen Landesgrundsteuergesetzes geklärt

werden, erläutert der BdSt Rheinland-Pfalz. Grund für die

Musterklagen insgesamt seien gravierende verfassungsrechtliche

Bedenken der vier Verbände hinsichtlich der Grundsteuer B im neuen

Grundsteuergesetz Baden-Württemberg.

Die Verbände-Allianz habe die Finanzverwaltung nun dazu

aufgefordert, bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die

Musterklage alle Grundsteuerwertbescheide nur vorläufig zu erlassen.

Der BdSt plane, ebenfalls Musterverfahren gegen die Bewertung im

Rahmen der Feststellungserklärungen zur Ermittlung des

Grundsteuerwertes im Bundesmodell zu unterstützen. Aktuell

sichteten der Steuerzahlerbund und Haus und Grund Sachverhalte

und Bescheide, um passende Fälle für Musterverfahren zu finden.

Wann ein entsprechendes Aktenzeichen eines Finanzgerichts

vorliegen wird, ist laut BdSt Rheinland-Pfalz derzeit noch unklar. Dies

hänge davon ab, wann entsprechende Einspruchsentscheidungen der

Finanzämter vorliegen.

Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz, PM vom 09.12.2022

Mietrecht: Treppen ohne Handläufe gehen gar nicht

Sind an den Treppen in einem mehrgeschossigen Mietshaus keine

Handläufe angebracht und besteht deswegen ein erhöhtes Sturzrisiko,

so muss der Vermieter diesen Missstand beseitigen. Denn es handele

sich um eine "gesundheitsgefährdende Beschaffenheit der Wohnung"

- obwohl der Mangel im Hausflur liegt.

Das gelte auch dann, wenn über den vertragsgemäßen Zustand keine

ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde und die Mieter die

Wohnung "in Kenntnis dieser baulichen Beschaffenheit ohne

Vorbehalt in Gebrauch genommen haben."

LG Berlin, 67 S 30/22

Erwerb gemeindeeigener Grundstücke: Zur

Grunderwerbsteuer

Bei Erwerb eines unerschlossenen Grundstücks von einer

erschließungspflichtigen Gemeinde ist die Grunderwerbsteuer

regelmäßig nur auf den Preis für das unerschlossene Grundstück zu

zahlen. Dies gilt auch dann, wenn der Erwerber sich vertraglich

verpflichtet, für die künftige Erschließung einen bestimmten Betrag

an die Gemeinde zu zahlen, wie der Bundesfinanzhof (BFH) feststellt.

Die Klägerin erwarb von der erschließungspflichtigen Gemeinde

einen Miteigentumsanteil an einem unbebauten und

unerschlossenen Grundstück. Im Kaufvertrag waren Entgelte für das

Grundstück und für die künftige Erschließung jeweils gesondert

ausgewiesen.

Der BFH hat unter Hinweis auf sein Urteil vom 15.03.2001 (II R

39/99) entschieden, dass ein solcher Vertrag regelmäßig in einen

privatrechtlichen Vertrag über den Erwerb des unerschlossenen

Grundstücks und einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über die

Ablösung des Erschließungsbeitrags aufzuteilen ist. Eine solche

Ablösungsabrede sei nur öffentlich-rechtlich zulässig; als

privatrechtliche Vereinbarung wäre sie nichtig. Das Vertragswerk sei

aber so auszulegen, dass es weitestmöglich wirksam bleibt.

Der Verkauf eines noch zu erschließenden Grundstücks durch die

erschließungspflichtige Gemeinde sei nicht zu verwechseln mit dem

Verkauf durch einen privaten Erschließungsträger, betont der BFH.

Mit dieser Thematik habe er sich in seinem Urteil vom 23.02.2022 (II

R 9/21) befasst.

Bundesfinanzhof, Urteil vom 28.09.2022, II R 32/20
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Angestellte

Nachvertragliches Wettbewerbsverbot: Leistungen

Dritter bleiben bei Berechnung der

Karenzentschädigung außen vor

Im Streit um die Höhe einer wegen eines nachvertraglichen

Wettbewerbsverbots vereinbarten Karenzentschädigung hat ein

ehemaliger Arbeitnehmer den Kürzeren gezogen. Er habe keinen

Anspruch auf die Einbeziehung von Leistungen der Obergesellschaft

(hier: Restricted Stock Units = RSUs) in die Berechnung der

Karenzentschädigung, so das Bundesarbeitsgericht (BAG).

Der Kläger war von Januar 2012 bis Januar 2020 bei der Beklagten

beziehungsweise deren Rechtsvorgängerinnen beschäftigt. Sein

monatliches Grundgehalt belief sich zuletzt auf 10.666,67 Euro

brutto. Die Beklagte ist Mitglied einer Unternehmensgruppe, deren

Obergesellschaft ein US-amerikanisches Unternehmen ist. Der im

Dezember 2011 geschlossene Arbeitsvertrag des Klägers enthält die

Vereinbarung eines neunmonatigen konzernweiten nachvertraglichen

Wettbewerbsverbots.

Im Gegenzug verpflichtete sich die Arbeitgeberin, an den Kläger "nach

Ende der Anstellung eine Entschädigung zu zahlen, welche für jedes

Jahr des Verbots die Hälfte der vom Angestellten zuletzt bezogenen

vertragsmäßigen Leistungen erreicht". Ergänzend wurde die Geltung

der §§ 74 ff. Handelsgesetzbuch (HGB) vereinbart.

Während seines Arbeitsverhältnisses partizipierte der Kläger am

"RSU-Programm" der Obergesellschaft und erhielt auf der Grundlage

der von ihm mit dieser jeweils separat getroffenen "Global Restricted

Stock Unit Award Agreements" jährlich eine bestimmte Anzahl von

RSUs, also beschränkte Aktienerwerbsrechte.

Mit seiner Klage hat der Kläger, der sich nach seinem Ausscheiden an

das Wettbewerbsverbot gehalten hat, die Beklagte zuletzt noch auf

Zahlung von Karenzentschädigung von insgesamt 80.053,65 Euro

brutto nebst Zinsen in Anspruch genommen. Er meint, ihm stehe für

die Karenzzeit – über den von der Beklagten bereits gezahlten und den

ihm erstinstanzlich rechtskräftig zuerkannten weiteren Betrag hinaus

– eine weitere Karenzentschädigung in Höhe von 8.894,85 Euro

brutto monatlich zu. Bei der Berechnung der Karenzentschädigung

seien auch die ihm gewährten RSUs zu berücksichtigen. Darauf, wer

Schuldner dieser Leistungen sei, könne es in Anbetracht der

Möglichkeit der Einflussnahme der Obergesellschaft auf die

Vertragsbedingungen im Arbeitsverhältnis der Parteien nicht

ankommen.

Die Klage blieb in allen Instanzen erfolglos. Der Kläger habe keinen

Anspruch auf Zahlung einer höheren Karenzentschädigung, so das

BAG. Ein solcher Anspruch hätte sich nur unter Berücksichtigung der

dem Kläger seitens der Obergesellschaft gewährten RSUs ergeben

können. Bei diesen handele es sich jedoch nicht um "vertragsmäßige

Leistungen" im Sinne der unter § 15 des Arbeitsvertrags über die

Höhe der Karenzentschädigung getroffenen Vereinbarung. Diese

Vereinbarung greife den Wortlaut von § 74 Absatz 2 HGB auf. Sie sei

mithin dahin zu verstehen, dass die Beklagte dem Kläger eine

Karenzentschädigung in Höhe der gesetzlichen

Mindestentschädigung zugesagt hat.

Für die Auslegung des Begriffs der "vertragsmäßigen Leistungen" in §

15 des Arbeitsvertrags gelte demnach nichts anderes als für die

Auslegung des entsprechenden Rechtsbegriffs in § 74 Absatz 2 HGB.

Der Begriff der "vertragsmäßigen Leistungen" im Sinne des § 74

Absatz 2 HGB, auf deren Grundlage sich bei der Vereinbarung eines

nachvertraglichen Wettbewerbsverbots die gesetzliche

(Mindest-)Karenzentschädigung berechnet, umfasse nur solche

Leistungen, die auf dem Austauschcharakter des Arbeitsvertrags

beruhen und die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer als Vergütung

für geleistete Arbeit schuldet.

Da der Kläger die jeweiligen "Global Restricted Stock Unit Award

Agreements", also die Vereinbarungen über die Gewährung der

RSUs, nicht mit der Beklagten beziehungsweise deren

Rechtsvorgängerinnen, sondern mit der Obergesellschaft getroffen

hat, setze die Berücksichtigung der RSUs bei der Berechnung der

Karenzentschädigung zumindest voraus, dass die Beklagte im

Hinblick auf die Gewährung dieser RSUs – ausdrücklich oder

konkludent – eine (Mit-)Verpflichtung übernommen hatte.

Die Beklagte sei jedoch weder ausdrücklich noch konkludent eine

solche (Mit-)Verpflichtung eingegangen. Insbesondere sei eine

andere Bewertung nicht deshalb geboten, weil die Parteien in § 15

des Arbeitsvertrags ein "konzernweites" Wettbewerbsverbot

vereinbart hatten, betont das BAG. Selbst wenn die

Wettbewerbsabrede hinsichtlich ihres vereinbarten Konzernbezugs

nicht dem Schutz berechtigter geschäftlicher Interessen der

Beklagten gedient haben sollte, hätte dies nach § 74a Absatz 1 HGB

"nur" eine Rückführung der dem Kläger auferlegten Beschränkungen

auf die zulässige Reichweite des Verbots bewirkt, nicht aber dazu

geführt, dass der Kläger, soweit er sich auch des Wettbewerbs

insbesondere im Geschäftsbereich der Obergesellschaft enthalten

hat, eine Karenzentschädigung unter Berücksichtigung der RSUs

verlangen könnte.

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 25.08.2022, 8 AZR 453/21
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Nichtehelicher Lebenspartner kann das

ausschließlich von ihm genutzte Arbeitszimmer in

gemeinsamer Wohnung voll steuerlich geltend

machen

Nutzt ein nichtehelicher Lebenspartner einen Raum in der gemeinsam

angemieteten Wohnung ausschließlich allein als häusliches

Arbeitszimmer, so sind die auf diesen Raum entfallenden

Aufwendungen bei ihm in voller Höhe als Werbungskosten

abzugsfähig, sofern er Aufwendungen in mindestens dieser Höhe

getragen hat. Dies hat das Finanzgericht (FG) Düsseldorf entschieden.

Der Kläger war als angestellter Vertriebsleiter tätig. Zum 01.01.2018

mietete er zusammen mit seiner Lebensgefährtin ein Einfamilienhaus

mit einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern. Darin befanden sich

unter anderem zwei 15 Quadratmeter große Zimmer, von denen das

eine durch den Kläger und das andere durch seine Lebensgefährtin als

Arbeitszimmer genutzt wurden. Für den Kläger bildete das

Arbeitszimmer den Mittelpunkt seiner beruflichen Tätigkeit.

In seiner Einkommensteuererklärung machte er Werbungskosten für

ein Arbeitszimmer in Höhe von 2.661 Euro als Werbungskosten

geltend. Dies entsprach zehn Prozent der auf das Haus entfallenden

Kosten. Das beklagte Finanzamt erkannte lediglich 50 Prozent der

Aufwendungen an, da die Kosten der Immobilie dem Kläger und

seiner Lebensgefährtin jeweils zur Hälfte zuzurechnen seien. Daher

könne der Kläger auch nur seine Hälfte der gezahlten Kosten als

Werbungskosten abziehen.

Der Kläger vertrat dagegen die Auffassung, dass er mit der auf ihn

entfallenden Hälfte der Mietzahlungen die Alleinnutzung seines

Arbeitszimmers finanziert habe und nicht die Aufwendungen für zwei

Arbeitszimmer jeweils zur Hälfte.

Das FG Düsseldorf gab der Klage statt. Nach den Grundsätzen der

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur Anmietung

beziehungsweise zum Erwerb einer Immobilie durch Ehegatten gelte

Folgendes: Werde eine Wohnung von mehreren Personen

angemietet und nutze ein Mieter einen Raum zur Einkünfteerzielung

allein, seien die auf diesen Raum entfallenden Aufwendungen bei

ihm in voller Höhe als Werbungskosten abzugsfähig, sofern der

Nutzende Aufwendungen in mindestens dieser Höhe getragen habe.

Dies gelte auch für Partner einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft. Da der Kläger sich zu mehr als 2.661 Euro an

den Kosten der gemeinsamen Wohnung beteiligt habe, könne er die

gesamten Aufwendungen von 2.661 Euro als Werbungskosten

abziehen.

Das FG hat die Revision zugelassen, da die Frage der Höhe des

Werbungskostenabzugs in der Konstellation einer nichtehelichen

Lebensgemeinschaft bislang höchstrichterlich nicht entschieden ist.

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 09.09.2022, 3 K 2483/20 E,

nicht rechtskräftig
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Familie und

Kinder

Kindesunterhalt: Neue «Düsseldorfer Tabelle» ab

01.01.2023

Zum 01.01.2023 greift für die Bestimmung des Kindesunterhalts eine

aktualisierte Düsseldorfer Tabelle, die das Oberlandesgericht (OLG)

Düsseldorf veröffentlicht hat. Die Änderungen gegenüber 2022

betreffen im Wesentlichen die Bedarfssätze minderjähriger und

volljähriger Kinder, den Bedarf studierender Kinder und der dem

Unterhaltspflichtigen zu belassende Eigenbedarf.

Die Düsseldorfer Tabelle stellt eine bloße Richtlinie dar und dient als

Hilfsmittel für die Bemessung des angemessenen Unterhalts im Sinne

des § 1610 Bürgerliches Gesetzbuch. Eine bindende rechtliche

Wirkung kommt ihr nicht zu, sie wird aber von allen

Oberlandesgerichten zur Bestimmung des Kindesunterhalts verwandt.

Die Tabellenstruktur sei gegenüber 2022 unverändert geblieben. Es

verbleibe bei den bisherigen 15 Einkommensgruppen und dem der

Tabelle zugrunde liegenden Regelfall von zwei

Unterhaltsberechtigten.

Angehoben würden die Bedarfssätze minderjähriger Kinder (erste bis

dritte Altersstufe). Dies beruht laut OLG auf der Erhöhung des

Mindestbedarfs gemäß der Fünften Verordnung zur Änderung der

Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2022. Nachdem der

Mindestbedarf für 2023 bereits durch die Vierte Verordnung zur

Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 30.11.2021

festgesetzt worden sei (auf 404 Euro für die erste Altersstufe, auf 464

Euro für die zweite Altersstufe und auf 543 Euro für die dritte

Altersstufe), sei mit Rücksicht auf das sächliche Existenzminimum

eines Kindes nach dem 14. Existenzminimumbericht der

Mindestbedarf für 2023 darüberhinausgehend angehoben worden.

Nach der Fünften Verordnung zur Änderung der

Mindestunterhaltsverordnung betrage der Mindestunterhalt ab dem

01.01.2023:

■
für Kinder der ersten Altersstufe (bis zur Vollendung des

sechsten Lebensjahres) 437 Euro (Anhebung gegenüber

2022: 41 Euro),

■
für Kinder der zweiten Altersstufe (bis zur Vollendung des

zwölften Lebensjahres) 502 Euro (Anhebung gegenüber

2022: 47 Euro),

■
für Kinder der dritten Altersstufe (vom 13. Lebensjahr bis zur

Volljährigkeit) 588 Euro (Anhebung gegenüber 2022: 55

Euro).

Diese Beträge entsprechen laut OLG den Bedarfssätzen der ersten

Einkommensgruppe (bis 1.900 Euro) der Düsseldorfer Tabelle.

Die Anhebung der Bedarfssätze der ersten Einkommensgruppe führe

zugleich zu einer Änderung der Bedarfssätze der folgenden

Einkommensgruppen. Sie würden wie in der Vergangenheit ab der

zweiten bis fünften Gruppe um jeweils fünf Prozent und in den

folgenden Gruppen um jeweils acht Prozent des Mindestunterhalts

angehoben.

Die Bedarfssätze volljähriger Kinder würden zum 01.01.2023

gleichfalls erhöht. Wie in 2022 betrügen sie 125 Prozent der

Bedarfssätze der zweiten Altersstufe. Der Bedarfssatz eines

studierenden Kindes, das nicht bei seinen Eltern oder einem

Elternteil wohnt, werde gegenüber 2022 von 860 auf 930 Euro

angehoben. Darin enthalten seien 410 Euro Wohnkosten

(Warmmiete). Wenn sich nach der Lebensstellung der Eltern ein

höherer Bedarf ermittelt, könne vom Mindestbedarf von 930 Euro

nach oben abgewichen werden.

Auf den Bedarf des Kindes sei das Kindergeld anzurechnen. In 2023

betrage dieses je Kind einheitlich 250 Euro. Gegenüber 2022

bedeute dies für das erste und zweite Kind eine Erhöhung um 31

Euro und für das dritte Kind um 25 Euro. Das Kindergeld sei bei

minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte und bei volljährigen

Kindern in vollem Umfang auf den Barunterhaltsanspruch

anzurechnen. Die sich nach Abzug des Kindergeldanteils ergebenden

Beträge seien in der "Zahlbetragstabelle" im Anhang der Tabelle

aufgelistet.

Die Selbstbehalte, die zuletzt zum 01.01.2020 angehoben wurden,

würden zum 01.01.023 erhöht.

Der dem Unterhaltspflichtigen zu belassende notwendige

Eigenbedarf betrage für den nichterwerbstätigen

Unterhaltsschuldner 1.120 Euro (statt bisher 960 Euro) und für den

erwerbstätigen Unterhaltsschuldner 1.370 Euro (statt bisher 1.160

Euro). Bei Bemessung des notwendigen Selbstbehalts wurde nach

Angaben des OLG Düsseldorf ein Bedarfssatz von 502 Euro

entsprechend dem Bürgergeld berücksichtigt.

Der notwendige Selbstbehalt gelte gegenüber Unterhaltsansprüchen

nach der ersten Einkommensgruppe minderjähriger Kinder und so

genannter privilegierter volljähriger Kinder bis zur Vollendung des 21.

Lebensjahres, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben

und sich in der allgemeinen Schulausbildung befinden. Im

notwendigen Selbstbehalt seien Kosten der Unterkunft

(Warmmiete) von 520 Euro enthalten.

Der angemessene Selbstbehalt gegenüber sonstigen Ansprüchen auf

Kindesunterhalt betrage ab dem 01.01.2023 1.650 Euro (bisher

1.400 Euro). Im angemessenen Selbstbehalt von 1.650 Euro seien

Wohnkosten von 650 Euro (Warmmiete) enthalten.



Januar 2023

14

Der Eigenbedarf gegenüber Ansprüchen des Ehegatten belaufe sich

zum 01.01.2023 auf 1.385 Euro (bisher 1.180 Euro), bei

Erwerbstätigkeit des Unterhaltspflichtigen auf 1.510 Euro (bisher

1.280 Euro). Hierin seien Wohnkosten von 580 Euro (Warmmiete)

enthalten.

Die Selbstbehalte sollen laut OLG erhöht werden, wenn die

tatsächlichen Wohnkosten die Wohnkostenpauschalen der jeweiligen

Selbstbehalte überschreiten und nicht unangemessen sind.

Der Mindestbedarf des Ehegatten betrage ab 01.01.2023 1.120 Euro,

bei Erwerbstätigkeit 1.370 Euro.

Ob der Mindestbedarf zum 01.01.2024 erneut steigt, bleibe

abzuwarten, teilt das OLG mit. Die Fünfte Verordnung zur Änderung

der Mindestunterhaltsverordnung verhalte sich nur zum

Mindestbedarf 2023. Entsprechendes gelte für die Selbstbehalte.

Diese hingen unter anderem von der Entwicklung der Bedarfssätze

nach dem Bürgergeld und der Wohnkosten ab.

Alle Informationen zur Düsseldorfer Tabelle einschließlich der

aktuellen Leitlinien sind auf der Homepage des OLG Düsseldorf (

olg-duesseldorf.nrw.de/infos/DuesseldorferTabelle/index.php)

veröffentlicht.

Oberlandesgericht Düsseldorf, PM vom 05.12.2022

Keine Vollwaisenrente bei Tod der Pflegeeltern, wenn

leibliche Eltern noch leben

Der Kläger kam nach der Geburt zu Pflegeeltern. Seine leiblichen

Eltern leben noch. Nach dem Tod des Pflegevaters gewährte ihm der

beklagte Rentenversicherungsträger eine Halbwaisenrente. Nach dem

Tod der Pflegemutter beantragte der Kläger eine Vollwaisenrente. Der

gegen den Ablehnungsbescheid der Beklagten gerichteten Klage gab

das Sozialgericht Düsseldorf statt.

Hiergegen legte die Beklagte erfolgreich Berufung ein. Das LSG hat

das Urteil der Vorinstanz geändert und die Klage abgewiesen. Der

Kläger habe keinen Anspruch auf Vollwaisenrente. Dieser setze nach

dem Wortlaut des § 48 Absatz 2 Nr. 1 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI)

voraus, dass das Kind keinen Elternteil mehr habe, der – ungeachtet

der wirtschaftlichen Verhältnisse – unterhaltspflichtig sei. In diesem

Sinne sei der Kläger keine Vollwaise, da seine dem Grunde nach

unterhaltspflichtigen leiblichen Eltern noch lebten.

Da Pflegekinder gegenüber Pflegeeltern nicht unterhaltsberechtigt

seien, stelle § 48 Absatz 3 Nr. 1 SGB VI sie zwar mit leiblichen

Kindern (und Adoptivkindern) insoweit gleich, als dass sie

grundsätzlich Waisenrente nach dem Tod von Pflegeeltern(teilen)

beanspruchen könnten. Die davon losgelöste Frage, wann ein Kind

den Status einer Halbwaise und wann denjenigen einer Vollwaise

habe, beantworte sich hingegen ausschließlich nach den Vorgaben

des § 48 Absatz 1 Nr. 1 und Absatz 2 Nr. 1 SGB VI und daher nur mit

Blick auf die unterhaltspflichtigen leiblichen Eltern.

Zwar könne ein Kind mehr als zwei Elternteile im Sinne des § 48 SGB

VI haben, so das LSG, zum Beispiel leibliche Eltern und Pflegeeltern.

Es könne jedoch nur dann Vollwaise sein, wenn kein

unterhaltspflichtiger Elternteil mehr vorhanden sei. Es entspreche

erkennbar nicht dem gesetzgeberischen Willen, dass Pflegekinder

nach Versterben beider Pflegeelternteile sowohl ein Anspruch auf

Vollwaisenrente als auch grundsätzlich ein Unterhaltsanspruch

gegen die leiblichen Eltern zustehe und sie somit doppelt abgesichert

seien, während leibliche Kinder, die in der Herkunftsfamilie gelebt

haben, nur dann Anspruch auf Vollwaisenrente haben, wenn ihnen

die Möglichkeit genommen sei, einen Unterhaltsanspruch dem

Grunde nach gegen einen unterhaltspflichtigen Elternteil geltend zu

machen, weil beide dem Grunde nach unterhaltspflichtigen

Elternteile verstorben seien.

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 14.06.2022, L

14 R 693/20
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